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A N T R A G
des Gemeinderates an den Einwohnerrat betreffend Bewil​ligung für einen Kredit von 3 Mio. Franken für Landankäufe (Landerwerbskredit Nr. 27)

Sehr geehrte Frau Präsidentin

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Einwohnerrat hat am 9. Mai 1996 den Landerwerbskredit Nr. 26 im Betrage von 3 Mio. Fran​ken bewilligt. Diese Summe ist nun aufgebraucht und der Gemeinderat wird demnächst dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung vorlegen. Um handlungsfähig zu sein, benötigt der Gemein​derat eine neue Kompetenz für Landankäufe. 

Gemäss Artikel 37 der Gemeindeordnung obliegt dem Gemeinderat unter anderem der Erwerb von Grundstücken gestützt auf die Ermächtigung des Einwohnerrates im Rahmen von Lander​werbskrediten. Diese Bestimmung wurde gemäss bewährter Praxis in die Gemeindeordnung auf​genommen. Damit der Gemeinderat aktionsfähig bleibt, sollte ein neuer Kredit bewilligt werden, wobei dieser gemäss Gemeindeordnung nach bewährter Praxis auf 3 Mio. Franken festzusetzen ist. 

In einem früheren Entscheid hat der Einwohnerrat festgelegt, dass Grundstücke auch zum Bau von günstigen Wohnungen gekauft werden sollen. Die Situation hat sich etwas verändert. Auf dem freien Wohnungsmarkt sind genügend Objekte vorhanden. Die öffentliche Hand muss hier zur Zeit nicht eingreifen. Indessen sind neue Probleme entstanden. Die vergangenen Jahre der Rezes​sion haben gezeigt, dass die Sicherung von Arbeitsplätzen zum öffentlichen In​teresse geworden ist. Dafür ist ein gutes Standortmarketing nötig. Der Gemeinderat möchte sich deshalb auch vor​behalten, Land für die Abgabe an Gewerbebetriebe zu kaufen und somit gute Voraus​setzungen für das Standortmarketing zu schaffen. Es werden Grundstücke zum Kauf an​geboten, bei wel​chen die Gemeinde allenfalls vermittelnd eingreifen müsste, um ein aktives Stand​ortmar​keting betreiben zu können.

Der Investitionsplan 2001 sieht einen Bedarf für Landankäufe von 1,1 Mio. Franken vor. In den vergangenen Jahren lag die Summe etwas tiefer. 

Dem Einwohnerrat wird beantragt, für den Landerwerb weitere 3 Mio. Franken zur Verfügung zu stellen und folgenden Beschluss zu fassen:

BESCHLUSS DES EINWOHNERRATES

1. Der Einwohnerrat bewilligt den Landerwerbskredit Nr. 27 von 3 Mio. Franken mit dem Auftrag an den Gemeinderat, weitere Grundstücke und Liegenschaften, auch für ein aktives Stand​ortmarketing, zu erwerben. 


2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, alle mit dem Landerwerbskredit Nr. 27 in Zusammenhang stehenden Formalitäten in eigener Kompetenz zu regeln.

Wettingen, 26. Oktober 2000
Gemeinderat Wettingen
M/es


Dr. Karl Frey 
Karl Meier


Gemeindeammann 
Gemeindeschreiber
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